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8att eines Krematoriums
in SolotI?urn.

SeuerbeftattungSoeretn ©olotßurn richtete fol

no
bte fiäbtifdßen Seßötben :

a, ^ bebten un§, 3ßnen unfere Sorfdßläge fur bte
mfußrung ber geuerbefiattung tu ber ©imeinbe ©olo^

W m""** ^t« barnit im ^ufammenßange fteßenbe gtage
» Saues eitteS Krematoriums auf bem oon ber ©e=

fjnbe referolerten ©elänbe auf bem gctebßof oon ©t.
««Patinen p unterbreiten.

b w ^ 9lotwenbigfeit unb ,>}tt)ecfmäßtqfeit ber geitcr«
foL 8 ^ allgemeinen ß terortS eine längere Semeis»

«npbrlngen, fc^cint unS bei ber roiffenfdßaft»
«ßen tHbflarung, bte biefeS SefiattungSoer fahren lnS=

cjonbere tn ßpgtentfdßer Sejteßung bei allen Oebilbeten
«Jtunben ßat, als unnötig, éinjig oon tonfeffioneUer
,1« werben ber Kremation nodß aus fircßltcß bi§§iplt=
'«pdßen ©rünben ober aus Stenitenj gegen jebe fort»
ußttttlicße Seftrebung jpinbetniffe berettet. @8 ift jebot^ ein

m»I ®*faßrungSfaß, baß bte Übung unb bte ©ewoßnßeit
"«ßttgerjlnb als bteMenfdßen unb jebeS auSgeftreuteKorn

SBaßrßett feine 9lufetfteßung feiert. ®le ©ntwidflung
J* ffeuerbeftattung in ber ©dßwetj ïann als ber befte

h ^ *«8 ©efagte angeführt werben, (gegenwärtig
"fließen in unfetent Sanbe 24 geuerbeftattungSoeretne
"it 13,552 Mitgliebern, 14 Krematorien (Inb im Setrleb
"«b 8 ftnb im Sau ober ßarren ber 9luSfüßrung. SiS

3aßre 1914 ßaben in ber ©dßioeij 13,095 Krerna»
'tonen fiattgefunben, wop noeß 127 «furnierte Seidßen

iäßlen finb. ®amit fteßt bie ©dßweij, waS • bte Kre*
Ration betrifft, an ber ®piße aller Kulturftaaten. ®le
^fftrebungen ber geuerbeftattungSoeretne ßätten woßl
tftne beffete ©atiSfattion erhalten fönnen, als bteS auf
"f* ßanbeSauSfteßung in Sern bureß bte Serletßung

größten aiuSjetcßnung erfolgt ift, nämlitß mit bem
•®tplom „gfir oerbienftoolle Seftrebungen auf bem ®e>
biete ber SolfSrooßlfaßrt". 3« ber Motioterung biefer
^uS^eicßnung bflrften unter anberem aueß bte gegen bte

«fuerbeftattung angefüßrten Argumente, bie in ißr nur
Sluäftuß etnfettiger freigebiger Seftrebungen pm

Vjmpfe gegen bie pofttioen iMtgionen. ertennen, als un»

baßinfaßen.

f.. ®te ardßitettonifdße ©eftaltung beS Krematoriums ßat
',*9 unfer Serein, wie bieS in ber ©eßweij überall bei
t"et foldßen Anlage ber gaß ift, als in Setbhtbung

{"« einer fog. Stauerßaße gebaeßt. ®er Sau fänte naeß
f"t oon Kunftgärtner ©mil SBpß aufgefteHten $lan für

erweiterten gtlebßof oon ®t. Katßarinen tn bte

J*"08o£e beS befteßenben Mittelweges ber alten Anlage,
«„1 «örblicßen Seile gegen ben £errenmeg ßtn p
'fßen. ®iefe SUtorbnung bejwedft, bie Hauptfaffabe beS

natß ©üben p rießten, was pr ©rjielung einer
"ßettlicßen SBirfung ber grtebßofanlage unb tn ber

vetoorßebung ber Sejießung beS Monumentes als
w,°"f^ßaüe pm©räberfelb, alsnotwenbig eradßtet werben
bpÜ«' ,v.®* geßt woßt nießt an, bie 9Jüdfeite beS SaueS

betreten beS griebßofeS oon ber glanfe p feßen.
ouoem ift im ^lane baS nörblidße ßtnter bem Krema»

b*u gelegene 3lreal als etn unter feßattigen 2Balb»
?en gelegenes llrnenßeim oorgefeßen.

Eficn'» oon tHrcßiteft ©eßlatter ausgearbeitete

fni« v
ket Srauerßalle mit Krematorium waeßen wir

Ponf Angaben. 3m allgemeinen baftert bie ißlanbiS»
auf berjenigen beS Krematoriums in Sa ©ßauj<

Oovfcfrï^' i" Sepg auf öfonomißße Anlage als

ßnh x ^ angenommen werben barf. Set unferem Sau

lié t ®erbrennungSraum unb bie Srauerßalle räum»
^ ebenfalls in ber Sertiîalen oon etnanber gefdßieben,

waS bureß bie Sorri^tung pm Serfenïen ber ©ärge
bebingt ift. Sei ber ßoripntalen ©tnfüßrung Hegt baS

DfenßauS mit ber SrauerßaDe auf gletcßer ^öße unb
ift baS erftere auf ber 9tüclfeite angebaut. Set einer
Seftattung, gleidßgültig ob für @rb ober geuerbeftattung,
gelangen bte öetblragenben mittels ber großen an ber
^auplfront gelegenen greitreppe pnäißft unter eine
SotßaHe, oon ber auS einerfettS. eine Sfite pm Steppen»
ßauS nad) ber ©mpore lettet unb anberfeitS p einem
äBatteraum für bie Inoerwanbten. 3n ber Mittelaje
öffnet fteß baS f>aop portal bireft naeß ber Srauerßalte,
etn Kuppelraum, ber buriß jmel feitlicß angeorbnete
Stunbfenfter mit farbigem ©eßetbenfeßmuef ftimmungS»
ooU beleudßtet werben wirb. Qn etner großen ßalbfreiS»
förmigen, bem ©IngangSportal gegenüber gelegenen SRifcße,

auf einer um einige ©tufen erßößten Plattform, ift ber,
Katafalt angeorbnet, ber jeber SeftattungSart btenen
îann. 3" einet foldßen Srauerßalte, in ber angeftdßtS
ber aufgebaßrten Seidße bie Seibtragenben nur ein ©e>
banfe beßerrfdßt, nämlicß bte ©rtnnerung an bie ißetfon,
bie nidßt meßr unter uns weilt, ba ift ©timmung alles
unb bie Str^iteftur muß ißr ben entfpredßenben 2luS»
brudt oerleißen. Unter einer foldßen Kuppel füßlt fteß
ber Menfdß als @in8 mit bem Swigen, oor bem äße
©ebanfen über bte ©egenfäße ber Klaffen unb 9teltgionen
oetfdßwinben müffen. jtur menfdßlidße ©ngßerjigfeit
wirb ben ©Inn einer foldßen Sotenfeier nidßt p faffen

oermögen. Son ber ßtnter bem Katafalt angebradßten
Stebnerbüßne aus ridßtet ber ©eiftlidße ©ebet» unb SrofteS»
worte an bie Serfammelten. 3n ©dßaffßaufen pm
Setfplel benußten fatßolifdße unb proteftantifdße ©eift»
ließe baSfelbe IHebnerpult, feinem Menfdßen fällt eS etn,
fidß barüber aufpregen, unb jeber ©eifiließe waltet feinen
Kulturoorfdßrtften gemäß feines 3lmteS, weSßalb jene
SbbanfungStapelle mit fRedßt eine „3nfel ber ©eltgen" ge»
nannt worben ift.

Sadß ©dßluß beS SrauerafteS fentt ßdß ber ©arg
langfam unb feterlidß in bteSlefenadß bem Untergefdßoß,
um oon bort je nadß bem Söunfdße beS Serfiorbenen,
pr ©rbbeftaltung ober pr ©inäfdßerung geleitet p
werben, ©oentueß tann ber ©arg pr Seerbigung bireft
oon ber £>aße auS weggetragen werben, ©cgänjenb fei
bemerft, baß aße Srauetfeierltdßfeiten burdß baS ©plel
beS auf ber ©mpore fidß beftnblidßen Harmoniums be»

gleitet fein werben; bei befonberen Ülnläffen bflrften audß
©änger ißr Sieb ertönen laffen. 3m oorliegenben ißro=
jette ift eine ®ampfßeipng oorgefeßen, für bte oorläufig
wenigftenS baS Kamin gebaut werben fofl, benn fdßlteß»
lidß muß bte H«H« bei ber falten 3aßreSjett bodß einige
Sequemlidßteiten bieten.

Sei ber geuerbeßatlung bilbet bte Unterbringung
ber^ 9lfdßenteile eine wießtige Soße. 3n ben größeren
©täbten ßnb ßteffir etgene ©olumbarlen ober Urnenßaine
gebaut worben, außerbem ßnben fidß in ber $aße be=

fonbere ERifdßen eingebaut, bie pr Slufnaßme ber 3lfdßen»
beßßlter beftimmt ftnb. Seßtere 3lnorbnung ßnbet ftdß
befonberS tn Sa ®ßau£ be»gonbS tn überaus gefdßmact»
ooßer unb biSfceter Slnorbnung. 2Bir befteßen barauf,
baß audß in unferem gaße eine äßnlidße 3lnorbnung ge^
troffen werben tann. SlnberfettS ßalten wir ben Sau
einer Urnenßaße nidßt als ein abfoluteS SebürfntS; ber
in SluSftdßt genommene Urnenßattt wirb pr Setfeßung
ber SÄfdße unb 3luffteßung oon Urnen unb bergleitßen
oößig genügen. Sei biefer 9lnorbnung ber SegräbniS»
ftätte ift aueß ber ©ewlnn an Sobenßäcße ganj bebeutenb,
ba für etn fotdßeS ©tab in ber Segel nidßt meßr als
etn Meter im Guabrat oerlangt wirb; pbem tönnen
fogar jwei ober meßtere ülfdßenbeßälter in berfelben ©cab-
ftätte untergebradßt werben, in Serbinbnng audß mit
oberirbifeßer Setfeßung. ©oldße fünftlerifdß aufgefaßte
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Ban eines Areniatorimns
in Solothurn.

Fêuerbestattungsvereìn Solothurn richtete fol
ìngabe an die städtischen Behörden:

-à beehren uns, Ihnen unsere Vorschläge für die
führung ^r Feuerbestattung in der Gemeinde Solo-

und die damit im Zusammenhange stehende Frage
s Baues eines Krematoriums auf dem von der Ge-
nnde reservierten Gelände auf dem Frtedhof von St.

nathartnen zu unterbreiten.

b » Notwendigkeit und Zweckmäßigkeit der Feuer-

»m>
ng im allgemeinen hierorts eine längere Beweis-

?^ung anzubringen, scheint uns bei der Wissenschaft-
chen Abklärung, die dieses Bestattungsoerfabren ins-
sondere ìn hygienischer Beziehung bei allen Gebildeten

»funden hat, als unnötig. Einzig von konfessioneller
werden der Kremation noch aus kirchlich disziplt-

'UNschen Gründen oder aus Renitenz gegen jede fort-
Ichrtttliche Bestrebung Hindernisse bereitet. Es ist jedoch ein

A Erfahrungssatz, daß die Übung und die Gewohnheit
"achtziger sind als dieMenschen und jedes ausgestreute Korn
er Wahrheit seine Auferstehung feiert. Die Entwicklung
er Feuerbestattung in der Schweiz kann als der beste

/^eis für das Gesagte angeführt werden. Gegenwärtig
^stehen in unserem Lande 24 Feuerbestattungsoeretne
»Ut 13,552 Mitgliedern, 14 Krematorien sind im Betrieb
und 8 sind im Bau oder harren der Ausführung. Bisà Jahre 1914 haben in der Schweiz 13,095 Krema-
uonen stattgefunden, wozu noch 127 exhumierte Leichen
öu zählen sind. Damit steht die Schweiz, was - die Kre-
Kation betrifft, an der Spitze aller Kulturstaaten. Die
Astrebungen der Feuerbestattungsoeretne hätten wohl
keine bessere Satisfaktion erhalten können, als dies auf
uer Landesausstellung in Bern durch die Verleihung
^er größten Auszeichnung erfolgt ist, nämlich mit dem
Diplom „Für verdienstvolle Bestrebungen auf dem Ge-
mete der Volkswohlfahrt". In der Motivierung dieser
Auszeichnung dürften unter anderem auch die gegen die

Feuerbestattung angeführten Argumente, die in ihr nur
°ên Ausfluß einseitiger sreigeistiger Bestrebungen zum
.uwpfe gegen die positiven Religionen, erkennen, als un-

"Htm dahinfallen.

g.
Die architektonische Gestaltung des Krematoriums hat

ich unser Verein, wie dies in der Schweiz überall bei
kner solchen Anlage der Fall ist, als in Verbindung

chu einer sog. Trauerhalle gedacht. Der Bau käme nach

von Kunstgärtner Emil Wyß aufgestellten Plan für
îu erweiterten Frtedhof von St. Katharinen in die

AMaxe des bestehenden Mittelweges der alten Anlage,
schj dem nördlichen Teile gegen den Herrenweg hin zu

hen. Diese Anordnung bezweckt, die Hauptfaffade des

..AM nach Süden zu richten, was zur Erzielung einer
uheillichen Wirkung der Frtedhofanlage und in der

vervorhebung der Beziehung des Monumentes als
„...erhalle zum Gräberfeld, als notwendig erachtet werden
l>AA' Es geht wohl nicht an, die Rückseite des Baues
y'ch Betreten des Friedhofes von der Flanke zu sehen,
«uvem ist im Plane das nördliche hinter dem Krema-

bäii gelegene Areal als ein unter schattigen Wald-
An gelegenes Urnenhetm vorgesehen.
"der das von Architekt E. Schlatter ausgearbeitete

kni» ^ der Trauerhalle mit Krematorium machen wir

vom Angaben. Im allgemeinen basiert die Plandis-
de.-ì A uuf derjenigen des Krematoriums in La Chaux-
vgAuds, daz su Bezug auf ökonomische Anlage als

llnkA ch angenommen werden darf. Bei unserem Bau

lick 5
Verbrennungsraum und die Trauerhalle räum-

^ Ebenfalls in der Vertikalen von einander geschieden,

was durch die Vorrichtung zum Versenken der Särge
bedingt ist. Bei der horizontalen Einführung liegt das
Ofenhaus mit der Trauerhalle auf gleicher Höhe und
ist das erstere auf der Rückseite angebaut. Bet einer
Bestattung, gleichgültig ob für Erd oder Feuerbestattung,
gelangen die Leidtragenden mittels der großen an der
Hauplfront gelegenen Freitreppe zunächst unter eine
Vorhalle, von der aus einerseits, eine Türe zum Treppen-
Haus nach der Empore leitet und anderseits zu einem
Warteraum für die Anverwandten. In der Mitteloxe
öffnet sich das Havp portal direkt nach der Trauerhalle,
ein Kuppelraum, der durch zwei seitlich angeordnete
Rundfenster mit farbigem Scheibenschmuck stimmungs-
voll beleuchtet werden wird. In einer großen Halbkreis-
förmigen, dem Etngangsportal gegenüber gelegenen Nische,
auf einer um einige Stufen erhöhten Plattform, ist der.
Katafalk angeordnet, der jeder Bestattungsart dienen
kann. In einer solchen Trauerhalle, in der angesichts
der aufgebahrten Leiche die Leidtragenden nur ein Ge-
danke beherrscht, nämlich die Erinnerung an die Person,
die nicht mehr unter uns weilt, da ist Stimmung alles
und die Architektur muß ihr den entsprechenden Aus-
druck verleihen. Unter einer solchen Kuppel fühlt sich
der Mensch als Eins mit dem Ewigen, vor dem alle
Gedanken über die Gegensätze der Klassen und Religionen
verschwinden müssen. Nur menschliche Engherzigkett
wird den Sinn einer solchen Totenfeier nicht zu fassen
vermögen. Von der hinter dem Katafalk angebrachten
Rednerbühne aus richtet der Geistliche Gebet- und Trostes-
worte an die Versammelten. In Schaffhausen zum
Beispiel benutzten katholische und protestantische Geist-
liche dasselbe Rednerpult, keinem Menschen fällt es ein,
sich darüber aufzuregen, und jeder Geistliche waltet seinen
Kulturoorschriften gemäß seines Amtes, weshalb jene
Abdankungskapelle mit Recht eine „Insel der Seligen" ge-
nannt worden ist.

Nach Schluß des Traueraktes senkt sich der Sarg
langsam und feierlich in die Tiefe nach dem Untergeschoß,
um von dort je nach dem Wunsche des Verstorbenen,
zur Erdbestattung oder zur Einäscherung geleitet zu
werden. Eventuell kann der Sarg zur Beerdigung direkt
von der Halle aus weggetragen werden. Ergänzend sei
bemerkt, daß alle Trauerfeierlichketten durch das Spiel
des auf der Empore sich befindlichen Harmoniums be-

gleitet sein werden; bei besonderen Anlässen dürften auch
Sänger ihr Lied ertönen lassen. Im vorliegenden Pro-
jekte ist eine Dampfheizung vorgesehen, für die vorläufig
wenigstens das Kamin gebaut werden soll, denn schließ-
lich muß die Halle bei der kalten Jahreszett doch einige
Bequemlichkeiten bieten.

Bei der Feuerbestattung bildet die Unterbringung
der^ Aschenteile eine wichtige Rolle. In den größeren
Städten sind htefür eigene Kolumbarien oder Urnenhaine
gebaut worden, außerdem finden sich in der Halle be-

sondere Nischen eingebaut, die zur Aufnahme der Aschen-
behälter bestimmt sind. Letztere Anordnung findet sich

besonders in La Chaux de-Fonds in überaus geschmack-
voller und diskreter Anordnung. Wir bestehen darauf,
daß auch in unserem Falle eine ähnliche Anordnung ge-
troffen werden kann. Anderseits halten wir den Bau
einer Urnenhalle nicht als ein absolutes Bedürfnis; der
in Aussicht genommene Urnenhaitt wird zur Betsetzung
der Asche und Aufstellung von Urnen und dergleichen
völlig genügen. Bei dieser Anordnung der Begräbnis-
stätte ist auch der Gewinn an Bodenfläche ganz bedeutend,
da für ein solches Grab in der Regel nicht mehr als
ein Meter im Quadrat verlangt wird; zudem können
sogar zwei oder mehrere Aschenbehälter in derselben Grab-
stätte untergebracht werden, in Verbindung auch mit
oberirdischer Betsetzung. Solche künstlerisch aufgefaßte
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®enfmäler roerben bei oerßänbntSoofler Anpaffung an
bte Umgebung in bem bereits ermahnten Urnenhain etne

angenehme AbroedjSlung gegenüber bem fcßachbretlartig
aufgeteilten ©räberfelb bilben.

Set ber äBaßl ber Sauformen jur ®arßeflung ber
3roecf6eßimmung beS SaueS bot fiel) ber Arcßiteft an bte
tn ©olothurn bei folcßen ähnlichen Sauten gültige £ra<
bition gehalten, baßer mit SlüdEftc^t aud^ auf baS ringsum
offene ©elänbe beS ©tanborteS beS SîonumenteS ein
Kuppelbau geroählt roorben ift. Sine foldje ®ifpofition
gemährt bem Sefdfjauer ben Sorteit, auS jeber Dichtung
ben Sau als ©anzeS, für fid) ßpnmetrifch AbgefdjloffeneS
ju betrachten. SMt haben bte Überzeugung, baß nach
ber Soßenbung ber neuen grtebhofanlage unb ber Saum»
Pflanzungen ber Sau ftch oorzügllcb tn feine Umgebung
einfügen roirb.

®te Saufoften für bte ©rßeflung ber ïrauerhaBe mit
bem Krematorium, tnflußoe allen Hinrichtungen, ftnb
ZU 125,000 gr. beoiftert roorben. 3m Qntereffe einer
richtigen AuSfdjeibung ber Sauîoften, für roeieße jebe
ber Parteien aufzufommen hat, nämlich bte ©inrooßner»
gemeinbe für bte ber Aßgemetnhelt btenenbe îrauertjalle,
unb ber geuerbeßattungSoerein für bte Krematoriums»
anlage, fei zum oorneheretn bemerft, baß bte Seßtere auf
20,000—25,000 gr. zu flehen üommen roirb; überbieS
oerpflichtet fid) unfer Seretn, noch roeitere 20,000 gr.
ober total 45,000 gr. an bte ©efamtfoften beS SaueS
Zu letften, ber nachher tnS ©igeritum ber ©inrooßner»
gemetnbe übergehen mürbe, -r- Sei btefer SedjnungS»
aufßeßung bleibt bte Sinnahme ganz auägefcßloffen, als
ob bte Steuerzahler mit bem Anteil ber ©emetnbe an
bte ©rßeßungSfoßen beS Krematoriums als foldjeS bei»

Zufteuern hätten, igen ©egenteil, unfer Seretn etmög
ltcE)t mit feinem Settrag erft recht ben Sau ber îrauerhaOe.
Unfer ganzes Seftreben gtelte auch niemals bahtn, für
ben Sau etneS Krematoriums bte finanzielle Sßithülfe
ber ©emeittbe tn Anfprucß zu nehmen, roaS auch tn unfern
©aßungen beutltcß auSgefprocßen ift.

3ur Sealißerung ber ganzen Sorlage möchten mir
3ßnen ben Sorfchlag unterbreiten, nach bem Sorbilb
ber ©tabt Aarau In ©achen oorzugehen, unb zwar tn
Kürze rote folgt:

1. ®er geuerbeftattungSoerein ©olothurn etfiellt bte

îrauerhalle mit Krematorium auf ©runb ber oorliegen»
ben Släne unb Koßenberecßnung mit einem Aufroanb
oon 125,000 gr., rooran bte ©Inroohnergemetnbe einen
Seitrag à fonds perdu oon 80,000 gr. 'letftet.

2. fftaeß gertigfteUung beS SaueS geht biefer unent»
geltltch in baS ©igentum ber ©inroohnergemeinbe ©olo»
thurn über, bte auch tn 3utunft ben Unterhalt beS ©e-
bäubeS übernimmt.

3. ®te Seforgung beS ®lenßeS ber ©tnäfcherung
übernimmt bis auf roeltereS ber geuerbeftattungSoerein
©olothurn.

4. ®te Koßen für eine geuerbeßattung beßimmt ber
Serein, gür Sllnberbemittelte unb folche Setchen, für
beren Seßattung bte ©Inroohnergemetnbe In eigenen Koßen
aufzufommen hat, roirb etn rebuzterter pets in Anfcßlag
gebracht.

5. Sffienn beibe tßarteien eS als opportun ßnben, geht
ber Setrteb beS Krematoriums ganz an bte ©tnroohner»
gemetnbe über.

2öir machen zum ©cßluffe barauf aufmetffam, baß
eS ntdjt tn unferer 516ficht liegt, gleich "lit bem Saue
ZU beginnen, eS muß fetbßoerßänbttch ooretß ber grie»
benSfcßluß abgemattet roerben. immerhin erroarten roir,
baß bie ©inroohnergemeinbe anläßlich ber Sornahme
ber ©rroetterung beS grtebhofeS ©t. Katharinen beretts
bte Umgebungsarbeiten beS projezierten SaueS, 3ufaßrtS»

ßraßeu, Anlagen unb pante bis zu jenem 3etlpunfte
fettig erßcltt habe.

3n ber ganzen Angelegenheit zahl«" roir auf ben

aufgeflärten ©Inn unferer ©Inroohnerfchaft unb ben

roahten, toleranten tffiengigeiß, bem ftch noch aße Sürger
ohne Unterfcßteb ber religiöfen Anfcßauung unterzogen
haben. 3um ©cßluffe möchten roir bie üöorte etneS Sor»
fämpferS ber geuerbeßattung, beS Çerrn tßrof. ®r. Alb.
§eim gitteren, bie er bei Anlaß ber ©Inroeißung beS

reuen 3ltrcßer Krematoriums gefproeßen hatte: „®aS
Krematorium ift ein Stempel ber ®ulbung unb ber grei»
heit. @S trägt nicht ben ©tempel einer befonberen Seit»
gionSgemetnfcßaft. ®te geuerbeßattung ift nidht ©aeße
einer beßimmten Konfcffion unb auch nicht getnb etner

Konfeffion. 3ßr foßen zugetan fetn Anhänger beS

frömmften ©laubenS rote greigeifter: ihnen allen ßeßt
biefer Stempel ber Toleranz offen!"

Sic SnftnUntion non Mlcnentagcn.
Sei jeber technifchen Anlage fplelt etne fachgemäße

Onßaßation für etn richtiges gunftionleren etne auSfr^lag»
gebenbe Soße; role manche 3entralßetzung arbeitet nur
beSßalb nicht zufriebenßeßenb, roeil bte Stontage fehler»
haß ift. ©o liegt bie ©ache auch &ei Azetplenanlagen.
Slan barf auch ßter nicht glauben, baß eS mit einer

leichtfertigen Sohroerlegung abgetan iß; auch ßl«r fann
eine Anlage oetfagen ober bod) in ihrem Arbeiten fetneS»

roegS beliebigen, obrooßl bie Apparate als technifch etn»

roanbfret zu bezeichnen ßnb, lebigttch einiger QnßaßationS»
fehler roegen. @S iß alfo für ben Onßaßateur oon größter
SMchtigfelt, mit ben pinjipten oertraut zu fetn, bte bei

ber Qnßaßation etner folgen Anlage zu befolgen ßnb.
SBir rooßen bte roi^tigßen Settfäße hierfür bem ßefer
im 9tacßfolgenben zufammenßeflen.

®te etße Seblngung für etne gute SJlontage etner

Azelplen anlage beßeßt in ber genau roagreeßten unb
lotrechten Aufßeßung aßer Apparate. ®a8 gunbament
fann in gewöhnlichem Stauerroerf hergeßeßt roerben; man
feßt bie Apparate auf baS unoetpußte gunbament auf,
richtet ße bureß Unterfeilen genau ein unb untergteßt fie
bann forgfältig mit 3ement. @rß hierauf oerpußt man
bie gunbamente. Apparate mit güßen ßeflt man auf
etnen haltbaren, b. ß. unnachgiebigen Soben aus Sohlen
ober ©tetnen.

®te tn unferem Artifel über Azetplengerolnnung an»

gegebene Seißenfolge ber Apparate iß zwar bie geroößn»
itcfje, boeß fontmen natürlich auch oft Abweichungen hier»»

oon oor, ja roerben oft bireft notroenbig. ®le liefernbe
gitma gibt hierüber ihre Anroetfungen unb ßnb biefe

genau zu befolgen. ®te SetrtebSroßrlettung roirb bei

größeren Anlagen auS gußetfernen glanßhenrohren, bei

fletneren auS feßmtebeetfernen ©aSrohren hergeßeßt. Sei

glanfcßenroßren bienen als Abfpetrorgane glanfcßenfcßteber
ober geßanfeßte ©aSoentile, bei ©aSröhren Slefflngburcfp
gangShähne, fogenannte ^aupthähne. gür Azetptenlettungen
barf man gerabe bei ben Abfperroorrichtungen nur bie

forgfältigß ßergeßeßten gabritate oerroenben; bei ge'

ßhloffenem Sentit muß etn abfoluteS ®idjthalten geroäh^
ietßet fetn. ®ie Settung muß zur Kontroße ßetS unb

letcljt zugänglich fetn; man legt fie metß tn auSzemen»
tterte gußbobenfanäle, bte bann mit Siffelblecß abgebeeft

roerben. gür jeben Apparat iß eine fogenannte Um»

gehungSleitung erforbetiieh, fo baß ber Apparat ohne

jebe Störung auSgefcßaltet roerben fann. Qn bie SetrtebS»

roßrleitung ßnb zur ©ntroäfferung beS AzetplenS an ge»

eigneten ©teßen SBafferabfdhetber ober KonbenStöpfe etn»

Zubauen ; unbebtngt erforberlicß iß etn foldjer KonbenStopf

Zioifdhen ©ntroicfler unb ©aSbehälter, ba bei- forciertem

Jllnstr. schweiz. Handw .-Zeitung („Meisterblatt") 'à l â

Denkmäler werden bei verständnisvoller Anpassung an
die Umgebung in dem bereits erwähnten Urnenhain eine

angenehme Abwechslung gegenüber dem schachbrettartig
aufgeteilten Gräberfeld bilden.

Bet der Wahl der Bauformen zur Darstellung der
Zweckbestimmung des Baues hat sich der Architekt an die
in Solothurn bei solchen ähnlichen Bauten gültige Tra-
dition gehalten, daher mit Rücksicht auch auf das ringsum
offene Gelände des Standortes des Monumentes ein
Kuppelbau gewählt worden ist. Eine solche Disposition
gewährt dem Beschauer den Vorteil, aus jeder Richtung
den Bau als Ganzes, für sich symmetrisch Abgeschlossenes

zu betrachten. Wir haben die Überzeugung, daß nach
der Vollendung der neuen Friedhofanlage und der Baum-
Pflanzungen der Bau sich vorzüglich in seine Umgebung
einfügen wird.

Die Baukosten für die Erstellung der Trauerhalle mit
dem Krematorium, inklusive allen Einrichtungen, sind
zu 125,000 Fr. devisiert worden. Im Interesse einer
richtigen Ausscheidung der Baukosten, für welche jede
der Parteien aufzukommen hat, nämlich die Einwohner-
gemeinde für die der Allgemeinheit dienende Trauerhalle,
und der Feuerbestattungsoerein für die Krematoriums-
anlage, sei zum vorneherein bemerkt, daß die Letztere auf
20,000—25,000 Fr. zu stehen kommen wird; überdies
verpflichtet sich unser Verein, noch weitere 20,000 Fr.
oder total 45,000 Fr. an die Gesamtkosten des Baues
zu leisten, der nachher ins Eigentum der Einwohner-
gemeinde übergehen würde. --- Bet dieser Rechnungs-
aufstellung bleibt die Annahme ganz ausgeschlossen, als
ob die Steuerzahler mit dem Anteil der Gemeinde an
die Erstellungskosten des Krematoriums als solches bei-
zusteuern hätten. Im Gegenteil, unser Verein ermög
licht mit seinem Bettrag erst recht den Bau der Trauerhalle.
Unser ganzes Bestreben zielte auch niemals dahin, für
den Bau eines Krematoriums die finanzielle Mithülfe
der Gemeinde in Anspruch zu nehmen, was auch in unsern
Satzungen deutlich ausgesprochen ist.

Zur Realisierung der ganzen Vorlage möchten wir
Ihnen den Vorschlag unterbreiten, nach dem Vorbild
der Stadt Aarau in Sachen vorzugehen, und zwar in
Kürze wie folgt:

1. Der Feuerbestattungsverein Solothurn erstellt die
Trauerhalle mit Krematorium auf Grund der vorliegen-
den Pläne und Kostenberechnung mit einem Aufwand
von 125,000 Fr., woran die Elnwohnergemeinde einen
Bettrag à àà perclu von 80,000 Fr. leistet.

2. Nach Fertigstellung des Baues geht dieser unent-
geltlich in das Eigentum der Einwohnergemeinde Solo-
thurn über, die auch in Zukunft den Unterhalt des Ge
bäudes übernimmt.

3. Die Besorgung des Dienstes der Einäscherung
übernimmt bis auf weiteres der Feuerbestattungsverein
Solothurn.

4. Die Kosten für eine Feuerbestattung bestimmt der
Verein. Für Minderbemittelte und solche Leichen, für
deren Bestattung die Einwohnergemeinde in eigenen Kosten
aufzukommen hat, wird ein reduzierter Preis in Anschlag
gebracht.

5. Wenn beide Parteien es als opportun finden, geht
der Betrieb des Krematoriums ganz an die Einwohner-
gemeinde über.

Wir machen zum Schlüsse darauf aufmerksam, daß
es nicht in unserer Absicht liegt, gleich mit dem Baue
zu beginnen, es muß selbstverständlich vorerst der Frie-
densschluß abgewartet werden. Immerhin erwarten wir.
daß die Etnwohnergemeinde anläßlich der Vornahme
der Erweiterung des Frtedhofes St. Kathartnen bereits
die Umgebungsarbeiten des projektierten Baues, Zufahrts-

straßen, Anlagen und Plante bis zu jenem Zeilpunkte
fertig erstellt habe.

In der ganzen Angelegenheit zählen wir auf den

aufgeklärten Sinn unserer Einwohnerschaft und den

wahren, toleranten Wengigeist, dem sich noch alle Bürger
ohne Unterschied der religiösen Anschauung unterzogen
haben. Zum Schlüsse möchten wir die Worte eines Vor-
kämpfers der Feuerbestattung, des Herrn Prof. Dr. Alb.
Heim zitteren, die er bei Anlaß der Einweihung des

reuen Zürcher Krematoriums gesprochen hatte: „Das
Krematorium ist ein Tempel der Duldung und der Frei-
heit. Es trägt nicht den Stempel einer besonderen Reli-
gionsgemeinschaft. Die Feuerbestattung ist nicht Sache
einer bestimmten Konfession und auch nicht Feind einer
Konfession. Ihr sollen zugetan sein Anhänger des

frömmsten Glaubens wie Freigeister: ihnen allen steht

dieser Tempel der Toleranz offen!"

Sie MMliim im AjetyleimlaW.
Bei jeder technischen Anlage spielt eine sachgemäße

Installation für ein richtiges Funktionieren eine ausschlag-
gebende Rolle,- wie manche Zentralheizung arbeitet nur
deshalb nicht zufriedenstellend, weil die Montage fehler-
haft ist. So liegt die Sache auch bei Azetylenanlagen.
Man darf auch hier nicht glauben, daß es mit einer

leichtfertigen Rohrverlegung abgetan ist; auch hier kann
eine Anlage versagen oder doch in ihrem Arbeiten keines-

wegs befriedigen, obwohl die Apparate als technisch ein-

wandfrei zu bezeichnen sind, lediglich einiger Installations-
fehler wegen. Es ist also für den Installateur von größter
Wichtigkeit, mit den Prinzipien vertraut zu sein, die bei

der Installation einer solchen Anlage zu befolgen sind.

Wir wollen die wichtigsten Leitsätze hierfür dem Leser
im Nachfolgenden zusammenstellen.

Die erste Bedingung für eine gute Montage einer

Azetylen anlage besteht in der genau wagrechten und
lotrechten Ausstellung aller Apparate. Das Fundament
kann in gewöhnlichem Mauerwerk hergestellt werden; man
setzt die Apparate auf das unverputzte Fundament auf,
richtet sie durch Unterkeilen genau ein und untergießt sie

dann sorgfältig mit Zement. Erst hierauf verputzt man
die Fundamente. Apparate mit Füßen stellt man auf
einen haltbaren, d. h. unnachgiebigen Boden aus Bohlen
oder Steinen.

Die in unserem Artikel über Azetylengewinnung an-
gegebene Reihenfolge der Apparate ist zwar die gewöhn-
liche, doch kommen natürlich auch oft Abweichungen hier-
von vor, ja werden oft direkt notwendig. Die liefernde
Firma gibt hierüber ihre Anweisungen und sind diese

genau zu befolgen. Die Betrtebsrohrleitung wird bei

größeren Anlagen aus gußeisernen Flanschenrohren, bei

kleineren aus schmiedeeisernen Gasrohren hergestellt. Bei

Flanschenrohren dienen als Absperrorgane Flanschenschteber
oder Manschte Gasoentile, bei Gasröhren Messtngdurch'
gangshähne, sogenannte Haupthähne. Für Azetylenlettungen
darf man gerade bei den Absperrvorrichtungen nur die

sorgfältigst hergestellten Fabrikate verwenden; bei ge'

schlosfenem Ventil muß ein absolutes Dichthalten gewähr-
leistet sein. Die Leitung muß zur Kontrolle stets und

leicht zugänglich sein; man legt sie meist in auszemen-
tierte Fußbodenkanäle, die dann mit Riffelblech abgedeckt

werden. Für jeden Apparat ist eine sogenannte Um-

gehungsleitung erforderlich, so daß der Apparat ohne

jede Störung ausgeschaltet werden kann. In die Betriebs-
rohrlettung sind zur Entwässerung des Azetylens an ge-

eigneten Stellen Wasserabscheider oder Kondenstöpfe ein-

zubauen; unbedingt erforderlich ist ein solcher Kondenstopf
zwischen Entwickler und Gasbehälter, da bei forciertem
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